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§ 12 BäckAG 1996 Ersatzruhe
 BäckAG 1996 - Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.03.2019

1. (1)Arbeitnehmer/innen, die während ihrer wöchentlichen Ruhezeit beschäftigt werden, haben in der folgenden

Arbeitswoche Anspruch auf Ersatzruhe, die auf ihre Wochenarbeitszeit anzurechnen ist. Die Ersatzruhe ist im

Ausmaß der während der wöchentlichen Ruhezeit geleisteten Arbeit zu gewähren, die innerhalb von 36 Stunden

vor dem Arbeitsbeginn in der nächsten Arbeitswoche erbracht wurde.

2. (2)Während der Ersatzruhe dürfen Arbeitnehmer/innen nicht beschäftigt werden.

3. (3)Die Ersatzruhe hat unmittelbar vor dem Beginn der folgenden wöchentlichen Ruhezeit zu liegen, soweit vor

Antritt der Arbeit, für die Ersatzruhe gebührt, nicht anderes vereinbart wurde.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999
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